
114 20. Abschnitt

(2) Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. Die Zurück
nahme des Antrags ist zulässig.

(3) Wer die Tat gegen einen Verwandten absteigender 
Linie oder gegen seinen Ehegatten begeht, bleibt straflos.

Z w a n z i g s t e r  A b s c h n i t t  
Kaub und Erpressung

Raub.
§ 240

(1) Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter An
wendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für 
Leih oder Leben eine fremde bewegliche Sache einem 
anderen in der Absicht wegnimmt, sich dieselbe rechts
widrig zuzueignen, wird wegen Raubes mit Zuchthaus 
bestraft.

(2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Ge
fängnisstrafe nicht unter sechs Monaten ein.

Schwerer Raub.
§ 250

(1) Auf Zuchthaus nicht unter fünf Jahren ist zu er
kennen, wenn

1. der Räuber oder einer der Teilnehmer am Raube bei 
Regehung der Tat Waffen bei sich führt;

2. zu dem Raube mehrere mitwirken, welche sich zur 
fortgesetzten Begehung von Raub oder Diebstahl 
verbunden haben;

3. der Raub auf einem öffentlichen Wege, einer Straße, 
einer Eisenbahn, einem öffentlichen Platze, auf 
offener See oder einer Wasserstraße begangen wird;
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